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1.	 Vertragspartner 
1.1.	� Vertragspartner ist die GREENFIBER Internet & Dienste GmbH, ein-

getragen im Handelsregister Hamburg (HRB 156463), Sitz und Anschrift 
Oldenfelder Straße 26 in 22143 Hamburg, vertreten durch die Geschäfts-
führer Uwe Krabbe, Jessica Krabbe, Benjamin Rausch & Jan Raufeiser (im 
Folgenden „GREENFIBER“ genannt). 

1.2.	� Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum bei 
personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert 
jedoch keine Benachteiligung weiterer Geschlechter, sondern dient der 
sprachlichen Vereinfachung und ist als geschlechtsneutral zu verstehen. 

1.3.	� Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur für Ver-
träge zwischen GREENFIBER und Geschäftskunden. Geschäftskunde ist, 
wer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. Hiervon ausgenommen sind 
Kleinst- und Kleinunternehmen, sowie Organisationen ohne Gewinnerzie-
lungsabsicht.  

2.	 Bedingungen für den Vertragsschluss; Vertragsinhalt 
2.1.	� Soweit nicht abweichend vereinbart, kommt der Vertrag mit Zugang von 

GREENFIBERs Auftragsbestätigung zustande. Soweit GREENFIBER seine 
Leistung früher bereitstellt, kommt der Vertrag schon mit der Leistungsbe-
reitstellung zustande.  

2.2.	� Alle Angebote von GREENFIBER sind freibleibend, sofern nicht im Angebot 
etwas anderes ausdrücklich bestimmt ist. GREENFIBER behält sich gering-
fügige technisch bedingte Abweichungen vom Angebot auch nach Annahme 
des Angebotes durch den Kunden vor.

2.3.	� Der Vertrag zwischen dem Kunden umfasst:  
-	 die Auftragsbestätigung durch GREENFIBER   
-	� die Allgemeinen oder Besonderen Geschäftsbedingungen bezogen auf 

die jeweils vertragsgegenständliche Leistung, sowie die Preislisten. 
	 -	� diese allgemeinen Geschäftsbedingungen 

2.4.	� Im Falle von Widersprüchen zwischen diesen Dokumenten gilt das jeweils 
zuerst genannte Dokument vorrangig.  

2.5.	� Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen dem 
Kunden und GREENFIBER geschlossenen Verträge. 

2.6.	� Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsinhalt. 
Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Kunden Angebotsaufforderungen, Bestellungen, Annahmeerklärun-
gen oder anderen Erklärungen beigefügt sind.  

2.7.	� Ist für die Erbringung von Leistungen durch GREENFIBER die Errichtung 
oder der Umbau eines Haus- u.o. eines Wohnungsanschlusses durch 
GREENFIBER oder einen seiner Erfüllungsgehilfen erforderlich, steht der 
Vertragsschluss unter der Bedingung des Vorliegens der Genehmigung des 
Gebäude- bzw. Grundstückseigentümers zugunsten von GREENFIBER 
oder einem seiner Erfüllungsgehilfen. Wird die vorliegende Gestattung 
oder Genehmigung des Hauseigentümers später entzogen oder stellt sich 
heraus, dass von Beginn an keine wirksame Genehmigung oder Gestattung 
vorgelegen hat, steht GREENFIBER das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung zu. 

2.8.	� GREENFIBER ist, sofern für die Erbringung von Leistungen durch 
GREENFIBER die Errichtung oder der Umbau eines Haus- u.o. eines 
Wohnungsanschlusses erforderlich ist, darüber hinaus berechtigt, den 
Vertragsschluss von einer Prüfung abhängig zu machen, ob der Kunde 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten für GREENFIBER zu 
wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen an das jeweilige Netz angeschlos-
sen werden kann. 

3.	 Bonität 
3.1.	� GREENFIBER ist berechtigt, vor Vertragsschluss eine Bonitätsprüfung des 

Kunden durchzuführen, wenn Leistungen gegenüber dem Kunden erbracht 
werden sollen, die erst später vergütet werden. Dies dient der Vorbeugung 
von Zahlungsausfällen. 

3.2.	� GREENFIBER ist bei unzureichender Bonität berechtigt, den Vertrags-
schluss im Einzelfall abzulehnen. 

4.	 Leistungen von GREENFIBER 
4.1.	� Die Leistungen von GREENFIBER ergeben sich aus diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, den jeweiligen Leistungsbeschreibungen, Preis-
listen, sowie den Besonderen Geschäftsbedingungen.  

4.2.	� Soweit auf der Website von GREENFIBER oder in den Vertragsunterlagen 
die für die Leistungserbringung vorgesehene Netztechnologie und Technik 
genannt wird, dient dies ausschließlich der Information und stellt – soweit 
nicht im Einzelfall vertraglich anders vereinbart – keine vertragliche Verein-
barung dar. GREENFIBER ist berechtigt zu wählen, welche Netztechnologie 
und Technik zur Leistungserbringung eingesetzt wird. 

4.3.	� Zur Netztechnologie und Technik gehören insbesondere Netz- und Über-
tragungstechnologien und -protokolle, technische Infrastrukturen und Platt-
formen sowie Benutzeroberflächen. 

4.4.	� GREENFIBER ist berechtigt, jederzeit Änderungen dieser technischen Mit-
tel vorzunehmen, um auf technologische Neuerungen reagieren zu können. 
Dies gilt jedoch nur, wenn und soweit hierdurch die vertraglich vereinbarten 
Leistungen nicht verändert werden.  

4.5.	� Sollte es durch Änderungen an den technischen Mitteln im Sinne der Ziffern 
4.1-4.4 zu Änderungen oder Beeinträchtigungen vertraglicher Leistungen 
kommen, gelten die Regelungen der Ziffer 11. 

5.	 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
5.1.	� Der Kunde ist insbesondere dazu verpflichtet, 

	 5.1.1.	� die bereitgestellten Leistungen ausschließlich zu den vertraglich 
vereinbarten Zwecken und im vertraglich vereinbarten Umfang zu 
nutzen,  

	 5.1.2.	� ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen und für ausreichende 
Deckung auf dem betreffenden Konto zu sorgen,  

	 5.1.3.	� Änderungen der persönlichen Daten des Kunden unverzüglich mitzu-
teilen. Hierzu zählen insbesondere der Name, die Anschrift und die 
Bankverbindung des Rechnungsempfängers, die für die Vertrags-
abwicklung benannte E-Mailadresse, sowie Name und Kontaktdaten 
des Ansprechpartners. 

	 5.1.4.	� persönliche Zugangsdaten geheim zu halten und diese unverzüg-
lich zu ändern, falls seitens des Kunden der Verdacht besteht, dass 
unberechtigte Personen die Zugangsdaten kennen, 

	 5.1.5.	� Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu beachten. 

5.2.	� Um eine vertragsgemäße Leistung von GREENFIBER zu ermöglichen ist 
der Kunde verpflichtet,

	 5.2.1.	� soweit dies für die Leistungserbringung erforderlich ist, 
GREENFIBER oder seinen Erfüllungsgehilfen Zugang zum Grund-
stück oder darauf befindlichen Gebäuden zu ermöglichen,

	 5.2.2.	� auf Kosten des Kunden den erforderlichen elektrischen Strom sowie 
die Erdung für die Installation, den Betrieb und die Instandhaltung 
zur Verfügung zu stellen, 

	 5.2.3.	� Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten am Anschluss nur von 
GREENFIBER oder von Dritten im Auftrag von GREENFIBER durch-
führen zu lassen,

	 5.2.4.	� für die Unterbringung der Anschalteinrichtung sowie der ggf. ge-
mieteten Endgeräte auf eigene Kosten geeignete Räume bereitzu-
stellen und während der Dauer des Vertrages in ordnungsgemäßem 
Zustand zu erhalten,  

	 5.2.5.	� seine Nutzer rechtzeitig vor Beginn der Nutzung über die Einzel-
heiten dieses Vertrages, insbesondere über die Rechte und Pflichten 
nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
informieren.  

5.3.	� Der Kunde haftet für alle Pflichtverletzungen seiner Nutzer sowie sonstiger 
Dritter, die Pflichtverletzungen in der vom Kunden beherrschbaren Sphäre 
begehen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Nachweis führen kann, dass 
er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.  
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5.4.	� Der Kunde hat die erforderliche Einwilligung der jeweils betroffenen 
Personen einzuholen, wenn und soweit er im Rahmen der Nutzung perso-
nenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt und kein gesetzlicher 
Erlaubnistatbestand eingreift. Erhebt oder verarbeitet der Kunde besondere 
Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Art. 9 DS-GVO, hat er 
GREENFIBER hierüber unverzüglich schriftlich zu informieren.  

5.5.	� Der Kunde eines Produkts mit Telefonieleistungen ohne Anschluss muss 
nachweisen, dass er einen Bezug zum Ortsnetzbereich hat, in dem er die 
Leistung nutzt (z. B. am Firmen- oder Geschäftssitz, in einer Filiale) oder 
über einen Netzzugang/Anschluss in diesem Bereich verfügt. Dies ist 
durch die Vorlage entsprechender Unterlagen im Original oder als Kopie zu 
belegen, z.B. Gewerbebescheinigungen, Handelsregisterauszüge, Kammer- 
bescheinigungen, Miet- oder Pachtverträge. Entfallen die Voraussetzungen 
für die Überlassung des Produktes mit Telefonieleistungen ohne Anschluss, 
hat der Kunde GREENFIBER unverzüglich darüber zu informieren. Bei Ver-
stößen ist GREENFIBER berechtigt, den Vertrag über das Produkt fristlos 
zu kündigen.  

6.	 Unerlaubte Handlungen und missbräuchliche Nutzung 
6.1.	� Folgende Handlungen enstehen unter Vorbehalt der Zustimmung von 

GREENFIBER: 

	 6.1.1.	� Das Überlassen von durch GREENFIBER erbrachten Leistungen 
an Dritte zum alleinigen Gebrauch, sofern GREENFIBER dem nicht 
zugestimmt hat. 

	 6.1.2.	� Das Anbieten von Telekommunikationsdiensten durch den Kunden 
mittels von GREENFIBER erbrachten Leistungen.  

	 6.1.3.	� Die Nutzung von durch GREENFIBER erbrachten Leistungen zum 
kommerziellen Betrieb von Servern. 

6.2.	� Dem Kunden ist es untersagt, von GREENFIBER angebotene Flatrate-
Dienste für folgende Anwendungen oder Dienstleistungen ohne vorherige 
Zustimmung von GREENFIBER zu nutzen:   

	 6.2.1.	� Anbieten von Mehrwertdiensten oder das Angebot von Massenkom-
munikationsdiensten wie Call-Center, Telefonmarketing o. ä.  

	 6.2.2.	� Machine-to-Machine Anwendungen  

	 6.2.3.	� Dauerhafte oder zyklische Vernetzung oder Verbindung von Tele-
kommunikationsanlagen oder Standorten.  

	 6.2.4.	� Herstellen von Verbindungen, damit der Kunde oder ein Dritter 
aufgrund der Verbindung oder aufgrund der Verbindungsdauer 
Auszahlungen oder andere Gegenleistungen erhält, z.B. Gegenleis-
tungen für Anrufe zu Chatlines oder Werbehotlines. 

	 6.2.5.	� Herstellen von Verbindungen, die mittels automatisierter Verfahren 
zustande kommen. 

6.3.	� Darüber hinaus ist es dem Kunden grundsätzlich nicht gestattet, die Leistun-
gen von GREENFIBER für die Übertragung, Verbreitung oder Vervielfälti-
gung von rechts- oder sittenwidrigen Inhalten zu nutzen oder Dritten gesetz-
lich verbotene Informationen, oder sonstigen Leistungen zu übersenden. 

6.4.	� GREENFIBER und seine Erfüllungsgehilfen sind von sämtlichen Ansprü-
chen Dritter freizustellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung der 
überlassenen Produkte und der hiermit verbundenen Leistungen durch den 
Kunden beruhen oder mit dessen Billigung erfolgen. Gleiches gilt für An-
sprüche, die sich insbesondere aus datenschutz-, urheber- oder sonstigen 
rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung der überlassenen 
Produkte verbunden sind. Der Kunde ist verpflichtet, GREENFIBER unver-
züglich darüber zu informieren, wenn er erkennt oder erkennen muss, dass 
ein solcher Verstoß droht.  

7.	 Zahlungsbedingungen 
7.1.	� Der Kunde ist verpflichtet, das vertraglich vereinbarte Entgelt fristgerecht 

zu zahlen. Der Betrag wird mit Zugang der Rechnung beim Kunden fällig. 
Sofern nicht anders vereinbart hat der Kunde GREENFIBER gemäß  
Ziff. 5.1.2 ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt. GREENFIBER wird den 
Rechnungsbetrag binnen fünf Werktagen nach Zustellung der Rechnung ge-

mäß des erteilten SEPA-Lastschriftmandates vom angegebenen Konto des 
Rechnungsempfängers einziehen. Der Kunde hat alle Kosten zu ersetzen, 
die aufgrund einer nicht eingelösten oder zurückgehenden SEPA-Lastschrift 
entstehen, es sei denn, dass der Kunde und/oder sein Erfüllungsgehilfe 
nachweislich die gebotene Sorgfalt beachtet haben oder der Schaden auch 
bei Beachtung dieser Sorgfalt entstanden wäre. GREENFIBER ist berech-
tigt, dem Kunden hierfür ein Entgelt gemäß der aktuell gültigen Preisliste in 
Rechnung zu stellen, soweit er das Kosten auslösende Ereignis verschuldet 
hat. Das Recht des Kunden, den Nachweis zu erbringen, dass überhaupt 
kein oder nur ein geringerer Schaden bei GREENFIBER eingetreten ist, 
bleibt unberührt. 

7.2.	� Liegt im Einzelfall kein SEPA-Lastschriftmandat vor, muss der Rech-
nungsbetrag binnen fünf Tagen nach Zugang der Rechnung auf dem von 
GREENFIBER angegebenen Konto gutgeschrieben sein. Erfolgt bis zum 
Abschluss des fünften Tages keine Gutschrift, kommt der Kunde in Verzug.  

7.3.	� Der Kunde ist dazu verpflichtet, auch die Entgelte zu zahlen, die durch die 
befugte Nutzung der von GREENFIBER erbrachten Telekommunikations-
dienste durch Dritte entstehen. Gleiches gilt auch für die unbefugte Nutzung 
durch Dritte, sofern der Kunde diese Nutzung zu vertreten hat.  

7.4.	� Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegen-
forderungen unbestritten, rechtskräftig festgestellt, oder anerkannt sind.  

7.5.	� GREENFIBER ist berechtigt, die Preise für die vertraglich vereinbarten 
Leistungen gemäß § 315 BGB nach billigem Ermessen anzupassen, sofern 
und soweit es zu einer Erhöhung der Gesamtkosten bei GREENFIBER 
kommt. Insbesondere bestehen die Gesamtkosten aus anfallenden Kosten 
für den Betrieb und die Nutzung des jeweiligen Netzes, sowie die technische 
Zuführung der Inhalte oder Dienste, sowie für Netzzusammenschaltungen 
und Teilnehmeranschlussleitungen einschließlich der jeweiligen Material-
kosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, sowie der Kosten für das Kunden-
management, Kosten der allgemeinen Verwaltung und Vergütungen von 
Verwertungsgesellschaften, soweit die Leistungen von GREENFIBER 
Urheber- oder Leistungsschutzrechte betreffen. Eine Anpassung des 
Endkundenpreises darf nur entsprechend dem Anteil des jeweils erhöhten 
Kostenelements an den Gesamtkosten erfolgen und ist nur zulässig, wenn 
die Kostenerhöhung auf Änderungen beruht, die nach Vertragsschluss 
eingetreten sind und die nicht von GREENFIBER veranlasst wurden. Kommt 
es gleichzeitig oder zeitversetzt zu einer Reduzierung einzelner Kosten-
bestandteile, ist dies bei der Berechnung der Gesamtkosten mindernd zu 
berücksichtigen. 

7.6.	� Der Kunde kann den Vertrag nach Maßgabe von Ziff. 11 kostenfrei 
kündigen, wenn GREENFIBER die Preise für die vertraglich vereinbarten 
Leistungen gemäß Ziff. 7.5 einseitig anhebt.  

7.7.	� Standardmäßig stellt GREENFIBER dem Kunden die Rechnung in elektro-
nischer Form zur Verfügung. Wünscht der Kunde zusätzlich eine Rechnung 
in Papierform, erhält der Kunde diese gegen Zahlung eines gesonderten 
Entgeltes.  

7.8.	� Beanstandet der Kunde die Höhe der Verbindungspreise oder sonstige 
nutzungsabhängige Preise, hat er diese Beanstandung umgehend nach 
Zugang der Rechnung an GREENFIBER zu richten. Beanstandungen müs-
sen innerhalb von acht Wochen ab Rechnungszugang bei GREENFIBER 
eingegangen sein. Beanstandet der Kunde die Höhe der Rechnung nicht 
innerhalb dieser Frist, gilt die Rechnung als genehmigt. GREENFIBER wird 
im Rahmen der Rechnungstellung auf die Folgen einer unterlassenen recht-
zeitigen Beanstandung gesondert hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des 
Kunden bleiben auch nach Fristablauf unberührt.  

8.	 Leistungsstörungen 
8.1.	� Bei auftretenden Störungen der vertraglich vereinbarten Telekommunikati-

onsdienste erfolgt die Entstörung auf Grundlage des zwischen dem Kunden 
und GREENFIBER vereinbarten Service Level Agreements (SLA).  

8.2.	� Der Kunde hat bei der Entstörung eine Mitwirkungspflicht. Meldet der Kunde 
eine Störung der vertraglich vereinbarten Telekommunikationsdienste an 
GREENFIBER und wird diese nicht innerhalb der im SLA vereinbarten 
Entstörfrist beseitigt, kann der Kunde das Entgelt nach den gesetzlichen 
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Vorschriften mindern. Dies gilt nicht, sofern der Kunde die Störung selbst zu 
vertreten hat oder seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen ist. 

8.3.	� Ist die von GREENFIBER vertraglich zu erbringende Leistung von er-
forderlichen Vorleistungen Dritter abhängig, z.B. bei Übertragungswegen 
oder Bitstream-Access anderer Netzbetreiber, steht die Verpflichtung von 
GREENFIBER unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit dieser Vorleistungen. 
Im Falle einer Nichtverfügbarkeit der Vorleistung wird GREENFIBER den 
Kunden umgehend darüber informieren. Beide Vertragspartner haben dann 
das Recht, sich von dem Vertrag mit Wirkung zum Zeitpunkt der Nichtver-
fügbarkeit zu kündigen. Hat der Kunde bereits Entgelte im Voraus entrichtet, 
werden ihm diese erstattet.   

9.	 �Haftung von GREENFIBER  
�GREENFIBER haftet gegenüber seinen Kunden gemäß § 70 TKG und dem 
Produkthaftungsgesetz. Im Übrigen gilt das folgende: 

9.1.	� GREENFIBER haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit für alle hierauf 
beruhenden Schäden unbeschränkt. 

9.2.	� Bei leichter Fahrlässigkeit haftet GREENFIBER nur im Falle von Schäden 
an Leib, Leben oder Gesundheit. Gerät GREENFIBER durch leichte Fahr-
lässigkeit mit seiner Leistung in Verzug, wird die Leistung unmöglich oder 
wurde eine wesentliche Pflicht verletzt, ist die Haftung auf darauf zurückzu-
führende Sach- und Vermögensschäden auf die vorhersehbaren Schäden 
begrenzt.  

9.3.	� Kommt es durch leichte Fahrlässigkeit zu Datenverlust beim Kunden haftet 
GREENFIBER nur dann im zuvor genannten Umfang, wenn der Kunde 
seine Daten regelmäßig gesichert hat und verlorengegangene Daten mit 
vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können. 

9.4.	� Die Haftung für Schäden im Übrigen ist ausgeschlossen. 

10.	 Vertragsdauer, ordentliche Kündigung 
10.1.	� Vorbehaltlich abweichender vertraglicher Vereinbarungen gilt für Verträge 

mit GREENFIBER eine Erstlaufzeit von 36 Monaten mit einer Kündigungs-
frist von einem Monat zum Ende der Vertragslaufzeit. Wird der Vertrag nicht 
gekündigt, verlängert sich der Vertrag nach Ablauf der Erstlaufzeit auf un-
bestimmte Zeit und kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt 
werden. Kündigungen bedürfen der Textform.  

10.2.	� Verträge ohne feste Erstlaufzeit gelten als auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen und können, soweit nicht abweichend vereinbart, mit einer Frist von 
einem Monat in Textform gekündigt werden.

10.3.	� Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt.

11.	 Recht des Kunden zur außerordentlichen Kündigung 
11.1.	� Dem Kunden steht ein Recht zur außerordentlichen Kündigung in folgenden 

Fällen zu: 

	 11.1.1.	� Wenn GREENFIBER nach Maßgabe von Ziff. 7.5 einseitig den Preis 
für die vertraglich vereinbarten Leistungen anhebt, 

	 11.1.2.	� wenn GREENFIBER Änderungen in der Art der Leistungserbringung 
im Sinne von Ziff. 4 vornimmt, oder  

	 11.1.3.	� Änderungen an diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 
den jeweiligen Besonderen Geschäftsbedingungen vornimmt.  

11.2.	� Ein Kündigungsrecht nach Ziff. 11.1 steht dem Kunden nicht zu, wenn die 
Änderungen 

	 11.2.1.	� ausschließlich zum Vorteil des Kunden sind, 

	 11.2.2.	�rein administrativer Art sind und keinerlei negative Auswirkungen auf 
den Kunden haben oder 

	 11.2.3.	�unmittelbar durch Unionsrecht oder innerstaatliches Recht vorge-
schrieben sind. Dies gilt insbesondere bei Erhöhungen der Umsatz-
steuer oder anderen Steuern und Abgaben. 

11.3.	� GREENFIBER wird den Kunden mindestens sechs Wochen vor Wirksam-
werden der Preiserhöhung, AGB-Änderung oder der Änderung gem.  

Ziff. 4 verständlich und klar auf einem dauerhaften Datenträger über Inhalt 
und Zeitpunkt der Preiserhöhung oder Änderung informieren, sowie über 
das bestehende Kündigungsrecht. 

11.4.	� Der Kunde kann binnen drei Monaten ab Zugang der Information nach Ziff. 
11.3 in Textform ohne Einhaltung einer zusätzlichen Frist kündigen. Die Kün-
digung wird frühestens zu dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung 
oder Preiserhöhung wirksam.  

11.5.	� Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus sonstigem wichtigem 
Grund bleibt hiervon unberührt. 

12.	 �Sperre wegen Zahlungsverzug des Kunden 
12.1.	� GREENFIBER darf Sprachkommunikationsdienste und Internetzugangs-

dienste nach Maßgabe von § 61 TKG ganz oder teilweise sperren. Der 
Notruf bleibt hiervon gem. § 164 TKG unberührt.   

12.2.	� Andere Dienste als die in Ziff. 12.1 genannten darf GREENFIBER sperren, 
wenn der Kunde mit mindestens einem durchschnittlichen monatlichen 
Rechnungsbetrag in Verzug ist. 

12.3.	� Im Falle einer Sperrung bleibt der Kunde verpflichtet, nutzungsunabhängige 
Entgelte zu bezahlen. 

13.	 �Vertragsübernahme 
13.1.	� Der Kunde ist ohne die ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von 

GREENFIBER nicht berechtigt, die von GREENFIBER erbrachten Leistun-
gen gegen Entgelt oder sonstige Vorteile einem Dritten in irgendeiner Weise 
zu überlassen. 

13.2.	� Der Kunde kann das Vertragsverhältnis auf eine andere Person im Wege 
einer Vertragsübernahme übertragen, sofern GREENFIBER dem vorher 
schriftlich zugestimmt hat. Dies gilt nur dann, wenn eine Vertragsübernahme 
technisch möglich ist. 

13.3.	� GREENFIBER ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit dem Kunden auf ein 
mit GREENFIBER verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG 
zu übertragen. Bei einer Übertragung auf ein verbundenes Unternehmen 
berechtigt dies den Kunden nicht zur außerordentlichen Kündigung. Bei 
der Übertragung des Vertragsverhältnisses auf ein drittes Unternehmen, 
welches nicht im Sinne der §§ 15 AktG mit GREENFIBER verbunden ist, hat 
der Kunde das Recht, sich vom Vertrag zu lösen. 

14.	 Datenschutz und Verschwiegenheit 
14.1.	� Die Vertragspartner verpflichten sich, die geltenden Datenschutzgesetze 

einzuhalten. GREENFIBER wird dabei insbesondere die Verpflichtung 
seiner Mitarbeiter zur Wahrung der Vertraulichkeit sowie das Fernmeldege-
heimnis gemäß § 88 TKG sicherstellen. Sollte eine Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Auftrag gemäß Art. 28 der Datenschutz-Grundver-
ordnung (Auftragsverarbeitung) erfolgen, werden die Vertragspartner eine 
Vereinbarung abschließen, die der jeweils aktuellen Mustervereinbarung 
von GREENFIBER zur Auftragsdatenverarbeitung entspricht und als An-
hang Bestandteil dieses Vertrages wird. 

14.2.	� Unterlagen, Kenntnisse und Erfahrungen, die der jeweils anderen Partei im 
Rahmen dieses Vertrages zugänglich gemacht werden, dürfen ausschließ-
lich für die Zwecke dieses Vertrages und zu dessen Durchführung verwen-
det werden. Die Parteien vereinbaren weiterhin, den Inhalt dieses Vertrages 
und die bei dessen Abwicklung gewonnenen Erkenntnisse Stillschweigen zu 
wahren. 

14.3.	� Die Parteien sind dazu verpflichtet, geheim zu haltende Informationen Drit-
ten nicht zu offenbaren. Mit den Vertragsparteien verbundene Unternehmen 
im Sinne der §§ 15 ff. AktG und Subunternehmer gelten nicht als Dritte, 
sofern diese ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet wurden. 

14.4.	� Die Pflicht zur Verschwiegenheit und Nichtverwertung vertraulicher Informa-
tionen im Sinne von Ziff. 14.2 entfällt, 

	 14.4.1.	� soweit die betreffenden Informationen der jeweils anderen Partei 
bereits vor Mitteilung des Vertragspartners bekannt, oder der Öffent-
lichkeit bereits allgemein zugänglich waren,  



GREENFIBER Internet & Dienste GmbH | www.greenfiber.de | Postadresse: Postfach 1640, 21306 Lüneburg | Sitz der Gesellschaft: Hamburg 
Geschäftsführer: Uwe Krabbe, Jessica Krabbe, Benjamin Rausch & Jan Raufeiser | Amtsgericht Hamburg | HRB 156 463 | Steuernummer: 44/726/01135 | USt.-ID: DE323370905

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für Geschäftskunden 
Ausgenommen sind Kleinst-/Kleinunternehmen und Organisationen  
ohne Gewinnerzielungsabsicht

Seite 4/4Stand: 04/26

	 14.4.2.	�oder der Öffentlichkeit die betreffenden Informationen ohne Ver-
schulden und Veranlassung der Partei, der gegenüber die Informa-
tionen zuvor mitgeteilt worden sind, allgemein zugänglich werden, 

	 14.4.3.	�oder diese in der Hauptsache solchen Informationen entsprechen, 
die der jeweils informierten Partei zuvor bereits durch einen berech-
tigten Dritten offenbart worden sind, 

	 14.4.4.	�oder wenn dies kraft Gesetzes, einer gerichtlichen Entscheidung 
oder durch eine Verwaltungsbehörde angeordnet wurde u. o. der 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen dient. Bestehen Hinweise auf 
die Einleitung eines gerichtlichen oder behördlichen Verfahrens, die 
zu einer Offenlegung vertraulicher Informationen führen könnte, wird 
die am Verfahren beteiligte Partei dies der jeweils anderen Partei 
unverzüglich mitteilen. Vor einer Offenlegung ist die jeweils andere 
Partei hierüber zu unterrichten. 

14.5.	� Die Pflicht zur Verschwiegenheit und Nichtverwertung vertraulicher 
Informationen im Sinne von Ziff. 14.2 endet darüber hinaus zwei Jahre nach 
Beendigung dieses Vertrages.  

14.6.	� GREENFIBER stellt die ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten durch 
organisatorische und technische Maßnahmen zur Datensicherheit gemäß 
der von GREENFIBER eingesetzten Standards und Technologien sicher. 
GREENFIBER stellt auf Anfrage nähere Informationen über die von 
GREENFIBER ergriffenen Maßnahmen zur Datensicherheit zur Verfügung.  

15.	 Höhere Gewalt 
15.1.	� GREENFIBER haftet nicht für Ereignisse höherer Gewalt, die GREENFIBER 

an der vertragsgemäßen Leistung hindern oder die Leistungserbringung 
erschweren.  

15.2.	� Als Ereignisse höherer Gewalt gelten alle Umstände und plötzlich auf-
tretenden Ereignisse, die sich dem Willen und Einfluss der Vertragsparteien 
vollständig entziehen. Hierzu zählen insbesondere Naturkatastrophen, 
Blockaden, Maßnahmen der Regierung oder von Behörden, Krieg, andere 
militärische Konflikte, Mobilmachung, Terroranschläge, Streik, Aussperrung, 
Beschlagnahme, Epidemien, Pandemien oder sonstige Umstände, die nach 
Vertragsschluss eintreten, sowie schwerwiegend und von den Parteien un-
verschuldet sind und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbar 
waren.  

15.3.	� Es gilt nicht als Pflichtverletzung, soweit die Parteien durch höhere Gewalt 
an der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten gehindert sind. Im Vertrag oder 
aufgrund dieses Vertrages festgelegte Fristen werden für die Dauer des 
Hindernisses entsprechend angemessen verlängert. Gleiches gilt für Vor-
leistungen, auf deren Erbringung durch Dritte GREENFIBER angewiesen 
ist. 

15.4.	� Die Parteien werden, soweit dies erforderlich und zumutbar ist, alle Maß-
nahmen unternehmen, um die Folgen, die durch den Akt höherer Gewalt 
verursacht wurden, zu mindern. Die von der höheren Gewalt betroffene 
Partei wird die jeweils andere Partei über den Beginn und das Ende des 
Hindernisses unverzüglich schriftlich informieren. 

15.5.	� Dauert das Ereignis höherer Gewalt länger als 30 Tage an, kann jede Partei 
diesen Vertrag ohne Auslösen einer Haftung und unentgeltlich kündigen, 
wenn der kündigenden Partei ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zumut-
bar ist. Soweit bereits Leistungen erbracht wurden oder Kosten angefallen 
sind, sind diese von der auftraggebenden Partei zu bezahlen. 

16.	� Schlichtung  
Der Kunde kann durch Antrag ein Schlichtungsverfahren bei der Bundes-
netzagentur einleiten, sofern einer der in § 68 Abs. 1 TKG genannten Sach-
verhalte vorliegt. An sonstigen alternativen Streitbeilegungsverfahren nimmt 
GREENFIBER nicht teil.  

17.	 Anwendbares Recht; Gerichtsstand 
17.1.	� Für die vertraglichen Beziehungen zwischen GREENFIBER und dem 

Kunden gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

17.2.	� Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder aufgrund dieses Vertrages ist 
Hamburg, sofern der Kunde Kaufmann im Sinne der §§ 1 ff. HGB ist und der 
Abschluss des Vertrages mit GREENFIBER Teil des von ihm betriebenen 
Handelsgeschäfts ist. 

 

 

 


